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Zitat von Miss Jones

ich würde deiner SL einfach genau das mitteilen - "Tennistraining" ist weder ein
Krankenhausaufenthalt noch eine Gerichtsverhandlung.
Und deine aus diesem Grund nicht erforderliche Vertretung.

Moin,

ich würde noch hinzufügen: "Wenn die Schullietung das Tennistraining als validen
Verhinderungsgrund ansieht, sollte sie auch an die arbeitsschutzrechtlichen Folgen so später
Konferenztermine denken." Konkret hast Du Anspruch auf 11 Stunden Ruhezeit (die Fahrtzeit
zählt allerdings zu deinen Lasten als Ruhezeit). Also wenn das abends bis 22 Uhr geht, brauchst
am nächsten Tag für Unterricht erst wieder um 9 Uhr zur Verfügung zu stehen. Damit fallen die
ersten beiden Stunden am Folgetag für dich dann aus. 

Das Thema "Ruhezeiten" haben wir bei uns alltäglich, weil wir noch die Abendschule haben.
Wer da abends im Einsatz ist, hat am nächsten Tag mindestens die ersten beiden Stunden frei.
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